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des Nationalrates vom 29. November 1996 

betreffend geeignete Maßnahmen für ein generelles Verbot der Inverkehr
bringung und Verfütterung von Tier- und Knochenmehl, das nicht auf Basis 
der strengen österreichischen Hygiene- und Kontrollbestimmungen oder 
zumindest gleichwertiger Standards hergestellt wird 

Die Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz und der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft werden ersucht. geeignete Maßnahmen für ein generelles Verbot der Inverkehrbrin
gung und der Verfütterung von Tier- und Knochenmehl. das nicht auf Basis der strengen österreichischen 
Hygiene- und Kontrollbestimmungen oder zumindest gleichwertiger Standards hergestellt worden ist. zu 
treffen. um dadurch jegliche Übertragungsmöglichkeit von Krankheitserregern auszuschließen, die bishe
rige strenge österreichische Vorgangsweise in dieser Frage und die hohen österreichischen Produktstan
dards weiterhin zu gewährleisten und somit keinerlei Ursache zur Verunsicherung der Konsumenten und 
des Gesundheitsstandards offen zu lassen. 
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